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ààssubvenlion für die Lusliildung von Lerufskrankenpflegepersonal.

Nach Art. 14 der Pollziehungsverordnnng zum Bundesbeschlns; vom 25. Juni
1904 betreffend die freiwillige Sanitätshülfc z» Kriegsziveckcn stelp dem schwere-

rischen Rcilitärdepartement das Recht zu, vvni Betrieb und den Leistungen der vom
Bunde subventionierten Anstaltein wie von der Berivendnng der gewährten Bundes-

beitrüge jederzeit in gutfindender Weise selbst oder durch Experten Einsicht zu nehmen

und sich auch an abzuhaltenden Prüfungen vertreten zu lassen.

Als Epperte ist seitens des schweizerischen Militärdepartemcnts der Oberfeldarzt
bezeichnet worden mit der Ermächtigung, sich im Perhinderungsfalle durch eines

der vom Bundesrat gewählten Mitglieder der Direktion des Zentraivereins vom
Roten Kreuz sdie HH. Dr. Sahli. Isler und Köhler) vertreten zu lassen. Kraft dieser

Bestimmungen wird .sderr I w. Sahli demnächst der Schluszprüsung des Schwestern-

Hauses In gen bohl beiwohnen. Auch die übrigen Pflegerinnenschnlen, welche sich

um Bundessubventionen beworben haben, sollten nicht versäumen, ihre Prüfnngs-
termine dem Oberfeldarzt rechtzeitig mitzuteilen, damit sich derselbe

persönlich oder durch einen Vertreter zur Teilnahme an den Prüfungen bereit

halten kann.

Die im nämlichen Art. 14 der Pollziehnngsverordnnng vorgesehene Instruktion
wird aufgestellt, sobald hierfür auf Grund einiger Inspektionen und Prüfnngs-
expertise» das erforderliche Material vorliegen wird.
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pro MSmorln.

14. und 15. Mai 1904, Dclegicrtrnversammliiiig in Liizeru. Die Tit. Pereins-

Vorstände werden ersucht, der Sektion Lnzern bis spätestens 2 0. April die

Zahl ihrer Delegierten und Gäste zur Kenntnis zu bringen.

Detailliertes Programm erscheint in nächster illuminer und geht den Pereinen

in den nächsten Tagen zu.

Wundverliand. Wir machen unsere Leser ans die „Sterilen Pioform-

Kompressen" von K. Stubner jBasel) aufmerksam, die sich zum ersten Wundverband

eignen. Dieselben bestehen ans einer doppelten Lage von Piofvrmgaze von 5 st. 7 «an,

die eine dünne Wntteschicht umhüllt und in einem verklebte» Täschchen von Perga-

mentpapier eingeschlossen ist. Siehe Inserat.
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